
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1983/10/18 4Ob83/82,
8Ob116/10g

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.10.1983

Norm

KO §47

Rechtssatz

Gerade der Umstand, dass die vorhandenen Befriedigungsmittel, aber auch der Umfang der daraus zu tilgenden

Masseforderungen während des Konkursverfahrens stetigen Veränderungen unterworfen sind und mit dem Schluss

der mündlichen Verhandlung erster Instanz im Titelprozess keineswegs endgültig feststehen, lässt es geboten

erscheinen, die Frage der Zulänglichkeit der Masse zur Befriedigung aller Masseforderungen nicht schon im

Titelprozess, sondern erst im Zeitpunkt der tatsächlichen Befriedigung oder Exekutionsführung zu prüfen.
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